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Aktenzeichen Schöffenwahl 2024-2025/Vorschlagsliste 

Dezernat / Fachbereich Fachbereich Ordnung  

Vorlagenerstellung Heike Schiller 
 
Verfahrensgang Termin 

Magistrat 05.06.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 06.07.2023 

Stadtverordnetenversammlung 17.07.2023 
 
 
Vorschlagsliste der Schöffinnen und Schöffen für die Amtsperiode 2024-2028 
 
 
Beschlussvorschlag 

Die in der Anlage zu dieser Vorlage befindlichen Personen werden der Justizverwaltung zur Ernennung als 
Schöffin bzw. Schöffe beim Amtsgericht bzw. Landgericht für die Amtsperiode 2024 – 2028 vorgeschlagen. 
 
Sachverhalt  

Die Städte und Gemeinden haben vor Ablauf der alten Wahlperiode geeignete Personen vorzuschlagen, die 
als Schöffinnen und Schöffen durch die Justizverwaltung ernannt werden. Für die Aufnahme in die Liste ist 
die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung, mindestens jedoch 
die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich (§ 36 Abs. 1 Satz 2 
Gerichtsverfassungsgesetz). 
 
Die Aufforderung zur Bewerbung zu diesem Amt  wurde über eine Amtliche Bekanntmachung beworben, 
ebenso über die städtische Homepage mit der Verlinkung zur offiziellen Schöffenwahl-Seite. Es sind 17 
Bewerbungen eingegangen, wobei keine Bedenken von Seiten der Verwaltung gegen die Personen 
bestehen.  
 
Finanzielle Auswirkungen 

Keine Auswirkungen. 
 
 
Anlage(n) 

1. Schöffenvorschlagsliste 2024-2028 
 
 
Oestrich – Winkel, 23.05.2023 
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